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Einleitung

Das Glücksspielrecht war in den letzten 20 Jahren Gegenstand zahlreicher Ge-
richtsentscheidungen und Gesetzesänderungen. Traditionell war der Glücks-
spielsektor stark von staatlichen Monopolen geprägt. Während die Sportwet-
tenmonopole der Länder inzwischen vollständig und die Spielbankmonopole 
der Länder jedenfalls teilweise aufgehoben wurden, ist heute nur noch die Ver-
anstaltung der großen Jackpot-Lotterien von den Ländern monopolisiert.

Diese Entwicklung des Glücksspielmarktes in Deutschland wurde maßgeb-
lich durch die binnenmarktorientierte Rechtsprechung des EuGH geprägt. Vor 
allem die Urteile in den Rechtssachen Markus Stoß und Carmen Media hat-
ten weitreichende Folgen für die deutsche Glücksspielregulierung und führten 
zur schrittweisen Öffnung des Sportwettenmarktes durch den GlüStV und den 
GlüStV 2020.1 Aber auch das BVerfG hat wichtige Impulse für eine liberale-
re Glücksspielregulierung in Deutschland gesetzt. Besonders das Sportwetten-
Urteil vom 28. März 2006 hat die Weichen für eine zeitgemäße Regulierung 
in Deutschland gestellt und gilt noch heute als wegweisende Entscheidung im 
Glücksspielrecht.2

Trotz der immer fortschreitenden Liberalisierung des Glücksspielmarktes 
halten die Länder an ihren Lotterieveranstaltungsmonopolen fest. Der inzwi-
schen von den Länderparlamenten verabschiedete GlüStV 2021 sichert den 
Ländern weiterhin einen Staatsvorbehalt für die Veranstaltung der großen Jack-
pot-Lotterien.3 Gleichzeitig sieht der neue GlüStV 2021 eine Marktöffnung für 
die bisher verbotenen Online-Casinospiele vor.4

Umso bemerkenswerter ist der Befund, dass die staatlichen Lotteriever-
anstaltungsmonopole noch nicht Gegenstand einer unions- oder verfassungs-
gerichtlichen Entscheidung waren. So mussten sich das BVerfG, der EuGH und 
sogar der EGMR bereits mit Beschwerden der Lotterievermittler beschäftigen.5 

1 EuGH, Urt. v. 08.09.2010 – C-316/07 („Markus Stoß“) = ZfWG 2010, 332; EuGH, 
Urt. v. 08.09.2010 – C-46/08 („Carmen Media“) = ZfWG 2010, 344.

2 BVerfG, Urt. v. 28.03.2006 – 1 BvR 1054/01 = BVerf GE 115, 276.
3 Mit der Ratifizierung des GlüStV 2021 durch das Landesparlament in Sachsen-Anhalt 

am 21.04.2021 kann der GlüStV gem. § 35 Abs. 1 GlüStV am 01.07.2021 Inkrafttreten, vgl. 
Sachsen-Anhalt LT.-Plenarprotokoll Kurzbericht 7/123, S. 9; zum Ratifizierungsverfahren in 
NRW, vgl. NRW LT.-Plenarprotokoll 17/125, S. 26 ff.

4 NRW LT-Vorl. 17/3157, S. 4 ff.
5 Vgl. EGMR, Urt. v. 27.11.2012 – 21252/09 = NVwZ 2014, 355; EuGH, Urt. v. 
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Gegenstand dieser Entscheidungen waren jedoch nicht die staatlichen Lotte-
rieveranstaltungsmonopole, sondern die rechtliche Ausgestaltung der gewerb-
lichen Lotterievermittlung.

Lediglich einzelne Verwaltungsgerichte haben sich bereits mit der unions- 
und verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der staatlichen Lotterieveranstaltungs-
monopole beschäftigt.6

Auch im Schrifttum wurde die Frage der unions- und verfassungsrechtlichen 
Zulässigkeit der Lotterieveranstaltungsmonopole bislang eher stiefmütterlich 
behandelt, wobei in den letzten Jahren die Anzahl der Veröffentlichungen, be-
sonders in Form von Gutachten und Fachartikeln, gestiegen ist.7 Dieser An-
stieg dürfte mit dem zunehmenden Liberalisierungstrend auf dem deutschen 
Glücksspielmarkt sowie den Aktivitäten ausländischer Anbieter zusammenhän-
gen, die Wetten auf das Ziehungsergebnis der staatlichen Lotterien anbieten 
und damit zeitweise Umsätze in Millionenhöhe erzielten.8 Bei vielen Beiträ-
gen fällt auf, dass die Autoren entweder Vertreter der staatlichen Glücksspiel-
verwaltung sind oder als Anwälte für Glücksspielunternehmen tätig werden, 
sodass eine Beeinträchtigung der wissenschaftlichen Unbefangenheit auf bei-
den Seiten nicht immer ausgeschlossen werden kann.9 Dies hat jedenfalls dazu 
geführt, dass die glücksspielrechtliche Debatte immer mehr polarisiert. Da-
rüber hinaus existieren zwar wissenschaftliche Untersuchungen zum Glücks-
spielrecht, die neben anderen glücksspielrechtlichen Problemstellungen auch 
die Unions- und Verfassungsrechtsgemäßheit der staatlichen Lotterieveranstal-
tungsmonopole behandeln.10 Eine aktuelle wissenschaftliche Untersuchung, die 
sich ausschließlich der Frage der Unions- und Verfassungsrechtsgemäßheit der 
Lotterieveranstaltungsmonopole widmet, fehlt jedoch bislang.

In der Debatte um die unions- und verfassungsrechtliche Rechtmäßigkeit 
der staatlichen Lotterieveranstaltungsmonopole stand bisher das Ziel der Sucht-
bekämpfung und Suchtprävention im Fokus. Um neue Erkenntnisse zu sam-
meln und ggf. Impulse für die deutsche Regulierung setzen zu können, wurde 
in den Rechtsordnungen der anderen EU-Mitgliedstaaten nach Ansätzen zur 
Rechtfertigung der Lotterieveranstaltungsmonopole gesucht, die in Deutsch-

24.03.1994 – C-275/92 („Schindler“) = NJW 1994, 2013; BVerfG, Nichtannahmebeschl. v. 
14.10.2008 – 1 BvR 928/08 = ZfWG 2008, 351.

6 VG München, Urt. v. 25.07.2017 – M 16 K 12.1915 = ZfWG 2018, 51 m. Anm. En-
nuschat/Deckers, BzGw 2018, 12; VG Gelsenkirchen, Urt. v. 17.05.2016 – 19 K 3334/14 = 
ZfWG 2016, 384.

7 Jarass, Rechtsgutachten 2015; Kluth, Rechtsgutachten 2018; Dünchheim, ZfWG 2019, 
418; Koenig, ZfWG 2017, 335; Schippel/Kienzerle, K&R 2018, 556.

8 Süddeutsche Zeitung v. 16.03.2017, „Angriff auf ein heiliges Monopol“.
9 Vgl. auch Fischer, Das Recht der Glücksspiele, 2009, S. 182 f.; Ennuschat, ZfWG 2020, 

185 (185).
10 Fischer, Das Recht der Glücksspiele, 2009; Heseler, Der Einfluss des Europarechts, 

2013; Kolb, Die Veranstaltung von Glücksspielen, 2009; Makswit, Auswirkungen des Födera-
lismus, 2015; Wormit, Kohärenz als unionsrechtliche Determinante, 2020.
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land bislang entweder nicht bekannt waren oder nicht berücksichtigt wurden. 
Diesem Ansatz lag die Erkenntnis zugrunde, dass fast alle EU-Mitgliedstaaten 
über ein staatliches oder privates Lotteriemonopol verfügen.11 Nach eingehen-
den Recherchen sowie Gesprächen mit versierten Glücksspielrechtlern in Brüs-
sel und Paris konnten keine Rechtfertigungsansätze erforscht werden, die in 
Deutschland bisher nicht bekannt waren.

Die weitgehende Einheitlichkeit der Rechtfertigungsgründe für die Lotterie-
monopole in den EU-Mitgliedstaaten dürfte auf die Rechtsprechung des EuGH 
zurückzuführen sein. Wie die Länder orientieren sich die EU-Mitgliedstaaten 
im Rahmen ihrer Glücksspielregulierung ebenfalls an der langjährigen Recht-
sprechung des EuGH. Auffällig erschien hingegen die Tatsache, dass in den an-
deren EU-Ländern weniger die suchtpräventiven Ziele zur Rechtfertigung der 
Lotteriemonopole herangezogen wurden, sondern der Fokus auf dem kriminal-
präventiven Ziel der Betrugs- und Manipulationsbekämpfung lag.12 In Deutsch-
land hat ein kriminalpräventiver Ansatz zur Rechtfertigung der Lotteriever-
anstaltungsmonopole bisher nur wenig Beachtung erlangt.13 Deshalb soll mit 
dieser Untersuchung schwerpunktmäßig der Frage nachgegangen werden, ob 
ein kriminalpräventiver Ansatz zur Rechtfertigung der staatlichen Lotteriever-
anstaltungsmonopole der Länder herangezogen werden kann.

Das Glücksspielrecht ist eine vielseitige und komplexe Materie. Neben den 
rechtlichen Fragen spielen in diesem Rechtsgebiet wirtschafts- und sozialwis-
senschaftliche Zusammenhänge sowie die Erkenntnisse der Suchtforschung 
eine große Rolle. Im Rahmen dieser Untersuchung wird daher auf die Erkennt-
nisse der angrenzenden Wissenschaften Bezug genommen und versucht, diese 
in den juristischen Kontext einzuordnen. Darüber hinaus wurde eine breite 
Quellenbasis genutzt, um die tatsächlichen Gegebenheiten für die Forschung 
sowie für die Rechtspraxis möglichst präzise aufzuarbeiten. Neben der ein-
schlägigen Literatur und Rechtsprechung enthält diese Untersuchung Verweise 
auf Beteiligungsberichte, Geschäftsberichte, Haushaltspläne sowie die Gesell-
schaftsverträge der Landeslotteriegesellschaften, die über das Handelsregister 
abgerufen wurden.

Die Untersuchung wird in drei Schritten vorgenommen: Im ersten Teil er-
folgt eine Einführung in das Glücksspiel- und Lotterierecht. Es werden die 
Grundzüge und die gesellschaftspolitische Entwicklung des Lotteriemarktes 
in Deutschland dargestellt. Neben den rechtlichen Voraussetzungen der Lot-

11 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung, International vergleichende Analyse 
des Glücksspielwesens, Teil 2, 2009, S. 15; Ennuschat, ZfWG Sonderbeilage 3/2018, 9 (15).

12 Vgl. die Monopolbegründung für Totalisatorspiele in Portugal, Frankreich und Grie-
chenland EuGH, Urt. v. 08.09.2009 – C-42/07 („Liga Portuguesa“) = ZfWG 2009, 304 – curia 
Rn. 65; EuGH, Urt. v. 30.06.2011 – C-212/08 („Zeturf“) = ZfWG 2011, 251 – curia Rn. 33; 
EuGH, Urt. v. 24.01.2013 – C-186/11 („Stanleybet International/OPAP“) = ZfWG 2013, 95 – 
curia Rn. 33.

13 Dazu Dietlein, NVwZ 2017, 1667 (1669).
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terieveranstaltungsmonopole werden die besonderen Eigenschaften der großen 
Jackpot-Lotterien herausgearbeitet, um ein grundlegendes Verständnis für den 
Untersuchungsgegenstand zu schaffen. Im zweiten Teil werden die unions- und 
verfassungsrechtlichen Voraussetzungen dargestellt, an denen die Lotteriever-
anstaltungsmonopole zu messen sind. Der Fokus liegt auf den Grundfreihei-
ten der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit aus Art. 49 und 56 AEUV 
sowie dem Grundrecht der Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG. Im dritten 
Teil wird die Unions- und Verfassungsgemäßheit der Lotterieveranstaltungs-
monopole überprüft. Dabei bilden die mit den Lotterieveranstaltungsmono-
polen verfolgten gesetzgeberischen Ziele der Sucht- und Kriminalprävention 
den Ausgangspunkt der Betrachtung. Zum Abschluss wird das Ergebnis zusam-
mengefasst. Ein Ausblick zeigt Alternativen und Regulierungsoptionen für die 
Veranstaltung der großen Jackpot-Lotterien auf.
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Grundlagen der Untersuchung





Kapitel 1

Historische Entwicklung

Spiele begeistern Menschen seit Jahrtausenden. Sie verschaffen Freiräume, bre-
chen mit Konventionen und beseitigen Hierarchien.1 Spiel ist ein Kulturfak-
tor.2 Spiele sind in allen großen Kulturkreisen aufzufinden und bestehen in den 
verschiedensten Formen und Facetten. Eine besondere Form des Spiels ist das 
vom Zufall abhängige Glücksspiel. Es erfreut sich großer Beliebtheit, gleichzei-
tig birgt es jedoch Gefahren für den Einzelnen und die Gesellschaft. Daher sind 
Glücksspiele schon früh Gegenstand staatlicher Regulierung geworden.3 Diese 
Untersuchung konzentriert sich auf das Lottospiel. Einleitend soll die histori-
sche Entwicklung der Lotterien betrachtet werden (unter A.). Das Kapitel endet 
mit einem Überblick über die Glücksspielregulierung der letzten Jahre, die Ge-
genstand zahlreicher Gesetzesreformen und Gerichtsurteile war (unter B.).

A. Entstehung, Verbot und Wiedereinführung: 
die Geschichte der Lotterie

Glücksspiele waren schon in den früheren Hochkulturen fester Bestandteil des 
gesellschaftlichen Lebens.4 Bereits in der Antike war das Glücksspiel beliebt, 
besonders in der Form von Würfelspielen.5 Das Lottospiel entwickelte sich in 
Europa erst im 15. Jahrhundert. Die Geschichte des Lottos in Deutschland ist 
in drei Phasen zu unterteilen: die Entstehungsphase, die Verbotsphase und die 
Phase der Wiedereinführung.

1 Hemme, in: Becker/Baumann, Gesellschafts- und Glücksspiel, S. 5.
2 Diegmann/Hoffmann/Ohlmann, Praxishandbuch, 2008, S. 1; zur Bedeutung von Spiel 

und Wette in der Literatur Großfeld/Rothe, ZVglRWiss 98, 209.
3 Krehl, in: LK StGB, Vor § 284 Rn. 2.
4 Hattler, in: Badisches Landesmuseum, Glücksspiel von der Antike bis heute, S. 26; 

Schönbein, Das Millionenspiel, 2008, S. 26.
5 Hattler, in: Badisches Landesmuseum, Glücksspiel von der Antike bis heute, S. 27 ff.; 

Kolb, Die Veranstaltung von Glücksspielen, 2009, S. 27.
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I. Die Anfänge moderner Lotterien

1. Die Entstehung der holländischen Lotterie

Im 15. Jahrhundert entwickelte sich in den großen Handelsstädten Flanderns 
die holländische Lotterie, aus der die heutige Klassenlotterie hervorgegangen 
ist. Die holländische Lotterie wurde passiv gespielt, indem den Teilnehmern 
eine bestimmte Nummer zugewiesen wurde.6 Die erste Lotterieauslosung fand 
1445 in Sluis statt und wurde vom dortigen Stadtrat organisiert.7 Die Einnah-
men wurden für den Bau von Befestigungs- und Verteidigungsanlagen verwen-
det.8 Allein zwischen 1465 und 1474 wurden in Brügge dreizehn holländischen 
Lotterien durchgeführt.9 Immer mehr Städte veranstalteten holländischen Lot-
terien zur Finanzierung öffentlicher Zwecke.

Vorläufer der holländischen Lotterie waren von Kaufleuten oder Zünften 
veranstaltete Warenauslosungen.10 Bei den privat veranstalteten Warenlotterien 
kam es immer wieder zu Betrugs- und Manipulationsfällen.11 Zudem standen 
sie in direkter Konkurrenz zu den staatlichen veranstalteten Lotterien, sodass 
viele Städte die Veranstaltung privater Warenlotterien verboten.12 Immer häufi-
ger wurden auch Geldgewinne ausgespielt.

In Deutschland konnten sich Geldlotterien erst spät etablieren. Vielerorts gab 
es noch kein funktionierendes Geldwesen und der Wandel von der Natural- zur 
Geldwirtschaft vollzog sich erst langsam.13 1611 fand in Hamburg die erste 
Geldlotterie statt,14 die vom Hamburger Stadtrat organisiert wurde.15 Mit der 
Lotterieveranstaltung sollten Mittel für ein gemeines Werk- und Zuchthaus ge-
neriert werden, das als Rehabilitationsanstalt für Bettler und Landstreicher fun-
gieren sollte.16

6 Schönbein, Das Millionenspiel, 2008, S. 11 f.
7 Paul, Erspieltes Glück, 1978, S. 31.
8 Paul, Erspieltes Glück, 1978, S. 31.
9 Schönbein, Das Millionenspiel, 2008, S. 54.
10 Diese privaten Ausspielungen wurden als sog. Glückshäfen bekannt und verbreiteten 

sich in den Handelszentren und großen Städten, Rombach, in: Gebhardt/Korte, Ökonomie, 
Recht, Sucht, § 2 Rn. 8; Schönbein, Das Millionenspiel, 2008, S. 54.

11 Rombach, in: Gebhardt/Korte, Ökonomie, Recht, Sucht, § 2 Rn. 8; Schönbein, Das Mil-
lionenspiel, 2008, S. 52.

12 Lutter, Märkte für Träume, 2010, S. 30 f.; Paul, Erspieltes Glück, 1978, S. 36 f.; Schön-
bein, Das Millionenspiel, 2008, S. 47.

13 Näther, in: Badisches Landesmuseum, Glücksspiel von der Antike bis heute, S. 99; 
Paul, Erspieltes Glück, 1978, S. 37.

14 Es handelte sich jedoch nicht um eine reine Geldlotterie, weil auch Silbersachen aus-
gespielt wurden. Der Hauptgewinn bestand jedoch aus 100 Thalern, Paul, Erspieltes Glück, 
1978, S. 38.

15 Rombach, in: Gebhardt/Korte, Ökonomie, Recht, Sucht, § 2 Rn. 9; Kolb, Die Veranstal-
tung von Glücksspielen, 2009, S. 30.

16 Rombach, in: Gebhardt/Korte, Ökonomie, Recht, Sucht, § 2 Rn. 9.
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2. Die Entstehung des italienischen Zahlenlottos

a) Entwicklung in Italien

Während die holländische Lotterie Ende des 16. Jahrhunderts in den Handels-
zentren und großen Städten Europas bereits weit verbreitet war, entwickelten 
sich im italienischen Genua die ersten Vorläufer unseres heutigen Zahlenlottos. 
Die Entwicklung des italienischen Lottos wurde nicht durch die Entstehung und 
Verbreitung der holländischen Lotterie beeinflusst, weil die Ursprünge des Zah-
lenlottos nicht auf einem Spiel, sondern auf einen staatstragenden Akt zurück-
zuführen sind. Ab 1576 bestimmte ein Losentscheid die Ratsherrenwahl in Ge-
nua.17 Das Los ermittelte aus einer Liste von 120 Namen die Bürger, die in den 
Stadtrat entsandt wurden.18

Das Losverfahren in Genua veranlasste die Bürger der Stadt, Wetten auf den 
Ausgang des Losverfahrens abzuschließen.19 Diese Wetten wurden in der Be-
völkerung zunehmend beliebter, sodass sich schnell ein von den Wahlen los-
gelöstes Spielsystem entwickelte, das sich in ganz Italien verbreitete.20 Die 
Liste der Wahlmänner wurde zunächst durch fiktive Mädchennamen, später 
durch 90 Zahlen ersetzt.21 Damit war die Spielformel 5 aus 90 geboren. Das 
Zahlenlotto findet seinen Ursprung also in Wetten auf politische Entscheidungs-
prozesse.

Mit der zunehmenden Beliebtheit des italienischen Lottos entschied die Stadt 
Genua, die private Veranstaltung zu untersagen und das Zahlenlotto selbst zu 
veranstalten.22 Einerseits wollte sich die Stadt die lukrativen Einnahmen aus der 
Lotterie sichern, anderseits sollte durch die staatliche Veranstaltung der Spiel-
manipulation und dem Missbrauch vorgebeugt werden.23 Somit stand bereits 
während der Entstehungsphase neben dem fiskalischen Aspekt der Schutz der 
Bürger vor Betrug und Manipulation im Vordergrund der staatlichen Regulie-
rung. Auch heute wird die Betrugs- und Manipulationsgefahr des Zahlenlottos 
als Legitimation für die staatliche Monopolisierung angeführt.24

Das Lottospiel verbreitete sich in ganz Italien unter dem Namen il Semi-
nario.25 Die Städte veranstalteten das Zahlenlotto entweder selbst oder ver-
gaben Konzessionen an private Lotterieveranstalter gegen die Zahlung einer 

17 Kolb, Die Veranstaltung von Glücksspielen, 2009, S. 30; Paul, Erspieltes Glück, 1978, 
S. 41.

18 Lutter, Märkte für Träume, 2010, S. 38.
19 Kolb, Die Veranstaltung von Glücksspielen, 2009, S. 30; Paul, Erspieltes Glück, 1978, 

S. 41.
20 Eine nachweisbare Datierung der Entstehung des Zahlenlottos in Italien existiert nicht, 

Paul, Erspieltes Glück, 1978, S. 41 f.
21 Paul, Erspieltes Glück, 1978, S. 41 f.
22 Kolb, Die Veranstaltung von Glücksspielen, 2009, S. 30.
23 Lutter, Märkte für Träume, 2010, S. 38.
24 Erläuterungen zum GlüStV, Bayern LT-Drs. 16/11995, S. 18.
25 Paul, Erspieltes Glück, 1978, S. 41.
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Konzessionsgebühr. Anders als heute funktionierte das damalige Zahlenlotto 
noch nach dem Buchmacherprinzip.26 Die Gewinne wurden nicht als Anteil des 
Gesamtspieleinsatzes aller Spielteilnehmer berechnet, sondern im Vorfeld nach 
individuell festgelegten Gewinnquoten der Buchmacher.27 Das hatte zur Folge, 
dass das Verlustrisiko bei dem Lotterieveranstalter lag, weil es möglich war, 
dass ein Gewinn die eingenommenen Spieleinsätze überstieg.28 Heute werden 
die Gewinne beim Zahlenlotto anhand des sog. Totalisatorprinzips berechnet.29

b) Ausbreitung in Europa

Das italienische Zahlenlotto verbreitete sich in der Folgezeit zunehmend in Eu-
ropa. Abgesehen von der aktiven Teilnahmemöglichkeit unterschied sich das 
Zahlenlotto nämlich in einem wesentlichen Punkt von der holländischen Lot-
terie. Die Lose der holländischen Lotterie waren sehr teuer, sodass sich nur die 
reicheren Bevölkerungsschichten die Teilnahme leisten konnten.30 Die Teilnah-
me am Zahlenlotto war hingegen auch für die ärmeren Bevölkerungsschich-
ten erschwinglich und wurde somit vermehrt von diesem Teil der Bevölkerung 
nachgefragt.31

Auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland wurde das Zah-
lenlotto erst spät bekannt. Kurfürst Karl Albrecht führte das italienische Lotto 
Mitte des 18. Jahrhunderts als Staatsbetrieb in Bayern ein.32 Dieser musste aber 
bereits nach kurzer Zeit wieder eingestellt werden. Anders als in Italien verfügte 
man in Bayern über wenig Erfahrung mit dem Zahlenlotto und dem zugrunde 
liegenden Buchmacherprinzip, was dazu führte, dass es schnell zu hohen Ver-
lusten kam. Der Gewinn eines Spielers überstieg die mit den Spieleinsätzen ge-
nerierte Summe, sodass das staatliche Hofzahlamt letztlich gezwungen war, den 
Gewinner mit Staatsmitteln auszubezahlen.33

Die österreichische Kaiserin Maria Theresia agierte dagegen geschickter als 
sie 1751 das italienische Lotto einführte. Um die Staatsfinanzen vor dem Ver-
lustrisiko des Spiels zu schützen, verpachtete sie die Möglichkeit, das Zahlen-
lotto zu veranstalten an einen italienischen Geschäftsmann gegen die Zahlung 
einer Pachtgebühr.34 Dem Beispiel Österreichs folgten Frankreich und Spa-

26 Lutter, Märkte für Träume, 2010, S. 40; vgl. Teil 1, Kapitel 2, Gliederungsebene C. I. 2.
27 Lutter, Märkte für Träume, 2010, S. 40.
28 Rombach, in: Gebhardt/Korte, Ökonomie, Recht, Sucht, § 2 Rn. 12; Lutter, Märk-

te für Träume, 2010, S. 41.
29 Vgl. Teil 1, Kapitel 2, Gliederungsebene C. I. 2.
30 Näther, in: Badisches Landesmuseum, Glücksspiel von der Antike bis heute, S. 101.
31 Lutter, Märkte für Träume, 2010, S. 41; Paul, Erspieltes Glück, 1978, S. 21.
32 Näther, in: Badisches Landesmuseum, Glücksspiel von der Antike bis heute, S. 101; 

Makswit, Auswirkungen des Föderalismus, 2015, S. 26.
33 Paul, Erspieltes Glück, 1978, S. 51.
34 Rombach, in: Gebhardt/Korte, Ökonomie, Recht, Sucht, § 2 Rn. 13.
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Lottoverbote  12
Lottozahlen  34, 44, 189, 193, 285, 287

Manipulation  9, 183, 188, 190, 282
 – Gewinnauszahlung  190–194, 274 f., 

283
 – Ziehungsergebnis  189 f., 193, 274

Manipulationsabwehr  146, 282, 285 f.
Manipulationspotenzial  99, 193
Manipulationsrisiko  15, 133, 183, 189, 

191 f., 195, 211, 274, 276, 282, 285, 
289

Marktbeherrschende Stellung  118 f.
Marktverhalten  163, 173, 195, 257
Mecklenburg-Vorpommern  13, 49, 62, 

70, 214, 225, 231, 243, 306, 308
Motivkontrolle siehe Kohärenz

Nachfrageverhalten  168, 259 f., 262, 267
Natürliches Monopol  78, 80
Niederlassungsfreiheit  87–91, 93 f., 96, 

102, 105, 109 f., 123, 250, 269, 272, 287
Niedersachsen  13, 49, 77, 219 f., 231, 

242, 246 f., 276, 280, 286
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Nordrhein-Westfalen  13–15, 17, 20, 38, 
49, 190, 219, 222, 231

Normverwerfungskompetenz  109
Notifizierungspflicht  70
Nummernlotterie  47–49

Oddset-Wette  35
Öffentliche Unternehmen  117, 119 f., 

123, 138, 242
OPAP  205–207, 209

PAGE-Studie  187, 274
Pferdewetten  31, 35–37, 41, 104, 189, 

198, 200 f., 203, 205, 261
plus 5  48
PMU  200–204, 208, 231
Poolung  193, 277–279, 281 f., 284, 289 f.
Poolungsbeauftragten  290
Portugal  198 f., 208
Prämienanleihen siehe Zinslotterie
Prinzip der gegenseitigen Anerkennung  

106
Prognose  108, 155 f., 195, 273
Prognosespielraum  110, 154–157, 273 f., 

283
Provisionswettbewerb  118
Public Corporate Governance Codex  240

Rechnungshof  227 f., 230 f., 241–243, 
247, 275, 289

Rechnungsprüfung  208, 212, 226–228, 
231, 237, 243, 275, 283

Rechtsstaatsprinzip  170
Regelungsdefizit  17, 172, 176 f., 284 f.
Regelungsspielraum  24, 70
Regiebetrieb  216 f., 224, 226 f.
Regionalitätsprinzip  71
Rheinland-Pfalz  13, 49, 77, 224, 231, 

233, 243
Rubbellose siehe Lotterie mit Sofort- 

Gewinnentscheid
Rundfunkstaatsvertrag  32

Saarland  49, 77, 151, 219 f., 231, 243, 
281

Sachsen  49, 220, 224, 231, 243
Sachsen-Anhalt  49, 219, 231, 243, 253
Santa Casa  198–200, 208, 228

Satzungsautonomie  220, 232
SAZKA  79
Schleswig-Holstein  14, 19 f., 49, 219, 

221, 231
Schutzbereichsanpassung  136
Schwarze Lotteriewette siehe Zweit-

lotterie
Sicherstellungsauftrag  64, 66, 213, 223
Singularinteressen  149 f.
Sondervermögen  217, 225–227
Sonstige Abgabe  74 f., 128

 – Reinertrag  51, 74
 – Zweckabgabe  74
 – Zweckgebundene Verwendung  75

Soziallotterien  50 f., 187, 260, 276
Soziokulturelle Präferenzen  98–100
Sperrsystem siehe Spielersperre
Spiel  7, 23, 26, 31

 – Geschicklichkeitsspiel  25 f., 35
 – Unterhaltungsspiel  23 f., 37

Spiel 77  48, 278
Spielbanken  29, 37 f., 41, 129, 139, 

149 f., 153, 184, 187 f., 210 f., 255, 261
 – Große Spiel  38
 – Kleine Spiel  38

Spielbankenmonopol  209 f.
Spielersperre  68, 254

 – Fremdsperre  68
 – Identitätskontrolle  68, 255
 – Selbstsperre  68
 – Zentrale Sperrdatei  68, 255 f.

Spielgemeinschaften  28, 61, 117
Spielhallen  29, 32, 37 f., 40, 151, 153, 

184, 186, 188, 262
Spielplan  33, 57 f., 260
Spielvertrag  27, 31, 53, 93, 191, 278 f.
Sportwetten  29, 35 f., 41 f., 80, 130, 132, 

187, 189, 193, 261 f., 288
Sportwettenmonopol  16, 18, 20, 95, 128, 

130, 152 f., 164, 175
Staatliche Kontrolle  98, 196 f., 199, 208, 

226
 – extern  210, 212
 – intern  210, 212

Staatsvertrag  68 f., 281
Staatsverwaltung

 – mittelbar  92, 217
 – unmittelbar  92, 216, 224, 226
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Staatsvorbehalt  1, 64, 67, 69, 71, 134, 
141, 169, 196, 210, 252

Steuer
 – Gewerbesteuer  73
 – Körperschaftssteuer  73
 – Lotteriesteuer  72 f., 128
 – Umsatzsteuer  73

Steuerungspotenzial  128, 184, 196, 
206 f., 209, 211, 225, 231, 234, 243, 
247 f., 270, 275

Substitutionsverhältnis  175, 259, 264, 
268

Suchtforschung  3, 67, 186, 250, 252
 – Epidemiologische Studien  187
 – Expertenbefragung  186
 – Klientenbefragung  186

Suchtgefährdungspotenzial  153 f., 185–
188, 250, 252 f., 255, 257, 271 f., 274, 
289

Suchtprävention  147, 164, 177, 265
SUPER 6  48, 278
Symvoulio tis Epikrateias  205, 207, 

209

Teilnahmebedingungen  43, 191 f., 235, 
254, 277 f.

Thüringen  49, 218, 229–231, 247
Tipp  44 f., 54
Tombola  34
Totalisator  36
Totalisatorprinzip  10, 34, 36, 47, 49, 

79 f., 194, 201, 260 f., 271
TOTO-Fußballwette  47, 277
TOTO-Wette  36
Transparenz  66, 193, 223, 276, 282, 287, 

289
Tschechische Republik  78

UAB Olifėja  79
Unionsbürger  89, 91, 136
Unionsgrundrechte  110, 112–116
Unionskonforme Auslegung  136 f.
Unterhaltungsspiel siehe Spiel

Unternehmensgewinne  71, 77, 128, 275
Unternehmerfreiheit  115, 138
USA  194

Verbraucherschutz  96, 103, 133, 209, 
273

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz  94, 101, 
107, 113, 143, 145, 250, 272, 287

Verschwiegenheitspflicht  239
Versicherungsaufsicht  290
Vertrauen  15, 194, 282
Vertrauensschutz  116, 150 f.
Verwaltungsabkommen  66, 281, 284, 

290 f.
Verwaltungsmonopol  125 f.
Vollzugsdefizit  176 f., 285
Vollzugspraxis  163, 168, 173, 257
Vorabentscheidungsverfahren  105, 107, 

166, 200
Vorlageverfahren  18, 87, 199–202, 205, 

207 f.

Warenverkehrsfreiheit  87, 91, 95, 106
Weisungsbindung  226, 234, 236 f., 251
Weisungsrecht  226, 230, 234 f.
Werbung  18, 147, 173, 177, 248, 258, 

265–268, 271, 286, 289
Wette  34

Zahlungsverkehr  278, 281 f.
Zinslotterie  50 f.

 – Gewinnsparen  51
 – Prämienanleihen  51

Zufall  22, 25 f., 89
Zusatzlotterien  43, 46, 48
Zustimmungsgesetze  69
Zwangsausschüttung  45, 254
Zweitlotterien  39, 42, 53–56, 58, 80, 

263 f., 268
 – Insurance-linked Securities  54
 – Primärlotterie  53, 57

Zwingende Gründe des Allgemein-
interesses  95 f., 102 f., 110, 285
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